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DOSSIER: SCHADENSMINDERUNG

Schadensminderung im
Gefängnis

Häftlinge haben oftmals nur begrenzten Zugang zur Gesundheitsversorgung
und leiden schon vor der Inhaftierung unter sozialer und wirtschaftlicher
Benachteiligung, mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Im Gefängnis

sind somatische und psychiatrische Probleme häufig und der Substanzkonsum

mit riskanten Praktiken und daraus folgenden Infektionskrankheiten
weit verbreitet. Trotzdem sind effiziente Präventionsmassnahmen längst nicht
in allen Gefängnissen vorhanden. Dies widerspricht fundamentalen Prinzipien
der Gesundheitsversorgung im Gefängnis wie dem Äquivalenzprinzip, laut
dem Inhaftierte den gleichen Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen haben
müssen wie die Allgemeinbevölkerung.

Hans Wolff
PD Dr. med., service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire,
Hôpitaux Universitaires de Genève, CH-1211 Genève 4,
Tel. +41 (0)22 372 53 21, Fax +41 (0)22 372 53 25, hans.wolff@hcuge.ch
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Gefängnis und Gesellschaft
Häftlinge haben oftmals nur begrenzten Zugang zur

Gesundheitsversorgung und leiden schon vor Ihrer Inhaftierung
unter sozialer und wirtschaftlicher Benachteiligung.1
Inhaftierung verstärkt oftmals diese Benachteiligung, kann aber
auch als Chance genutzt werden, um die gesundheitlichen
Bedürfnisse dieser gefährdeten Gruppe anzusprechen. Sucht,
psychische Probleme und Infektionskrankheiten sind wesentliche

gesundheitliche Probleme in Haft.2 Substanzgebrauch im
Gefängnis ist 10 bis îoomal häufiger als in der Allgemeinbevölkerung:

20-60% der Häftlinge nutzen illegale Drogen, 10-

30% intravenös und von diesen intravenös Konsumierenden
tauschen 60-80% ihr Material mit anderen Häftlingen.3 Dieses
Risikoverhalten erklärt hohe Prävalenzen und Inzidenzen fast
aller Infektionskrankheiten im Gefängnis - weltweit.
Untersuchungen in Belgien haben gezeigt, dass Gefangene
Leistungen der medizinischen Grundversorgung sehr stark
nutzen.4 In US-Gefängnissen gaben 36,9% der Insassinnen an, ein
aktuelles medizinisches Problem zu haben, aber nur 42% von
ihnen sagten, dass sie deswegen einen Arzt aufgesucht
hätten.5 Dort waren die häufigsten spezifischen gesundheitlichen
Probleme: Zahnprobleme (25%), Gelenkbeschwerden (13%),

gefolgt von Bluthochdruck (11%) und Asthma (10%). Darüber
hinaus berichteten 13% der Insassinnen, seit Haftantritt
verletzt worden zu sein. Die Häufigkeit der Gesundheitsprobleme
variiert jedoch stark zwischen den Haftanstalten. Im Genfer

Gefängnis Champ-Dollon wurde bei einer systematischen
Untersuchung aller Krankenakten des Jahres 2007 festgestellt
dass 65,1% der Inhaftierten ein somatisches Problem und
32,6% ein psychiatrisches hatten sowie 40,2% illegale Drogen
konsumierten (siehe Abbildung 1).

Gesundheitsversorgung im Gefängnis ist ein
Grundrecht

Ziel effektiver Gesundheitsdienste im Gefängnis muss sein,
eine in allen Belangen äquivalente Versorgung anzubieten,
wie sie der Allgemeinbevölkerung zur Verfügung steht.7 Die
fundamentalen Rechte von Menschen in Haft werden von
Regelwerken geschützt,8 die auf dem Humanitären Völkerrecht
und den Grundrechten basieren. Es handelt sich um folgende
sieben fundamentale Prinzipien:9

- Gefangene müssen jederzeit freien Zugang zur
medizinischen Versorgung haben.

- Die medizinische Versorgung muss derjenigen für nicht
inhaftierte Personen entsprechen (Äquivalenzprinzip).

- Jede medizinische Behandlung von Menschen in Haft
setzt deren freiwillige und informierte Zustimmung
voraus, wobei das Prinzip der Vertraulichkeit gilt
(Berufsgeheimnis).

- Menschen in Haft haben ein Recht auf gesundheitliche
Aufklärung und auf Zugang zu den gängigen Mitteln zur
Krankheitsverhütung.

- Es besteht die Pflicht zur humanitären Unterstützung
von besonders vulnerablen Gruppen.

- Die mit der gesundheitlichen Versorgung von Menschen
in Haft betrauten Personen müssen unabhängig von
allen Ebenen der Justiz und des Strafvollzugs arbeiten.

- Die mit der gesundheitlichen Versorgung von
Menschen in Haft betrauten Personen müssen über die

notwendigen professionellen Kompetenzen verfügen.

In der Mehrheit der europäischen Länder sind diese Prinzipien
noch nicht in der Gesetzgebung verankert und in der Praxis

nur unzureichend umgesetzt. So wurden mehrere europäische

Länder wiederholt vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte wegen unmenschlicher und entwürdigender
Behandlung von Gefangenen verurteilt.10
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Haft und Drogengebrauch in der Schweiz
Im Jahre 2013 hatte die Schweiz 110 Haftanstalten für 7^72

Gefangene, von denen 29% in Untersuchungshaft waren. Die
Inhaftierungsrate von 87 Inhaftierten pro ioo'ooo Einwohnerinnen

ist im internationalen Vergleich niedrig. Die Mehrheit
der Inhaftierten in Schweizer Gefängnissen sind männlich
(94,8%) und ausländischer Herkunft (74.3%).11

Eine Untersuchung im grössten Gefängnis der Schweiz, dem
Genfer Champ-Dollon, zeigt, dass ca. 6% der Straftaten
Drogenkonsum betreffen.12 Diese Zahlen berücksichtigen aber
noch nicht die Beschaffungskriminalität.
Wie oben erwähnt, findet man viele Drogengebrauchende
im Gefängnis; auch fällt auf, dass 56% bis 90% aller intravenös

Konsumierenden mindestens einmal in ihrem Leben im
Gefängnis waren.13

Trotz aller Verbote und Strafen finden Drogen überall auf
der Welt den Weg ins Gefängnis. Die am häufigsten verwendeten

Substanzen sind Cannabis, gefolgt von Kokain und
Heroin (siehe Tab 1). Die Erfahrung zeigt, dass inhaftierte
Drogenkonsumierende weniger injizieren als in Freiheit, dass sie
aber erhebliche Risiken eingehen, wenn sie Drogen intravenös
konsumieren. Mehrere Studien zeigten, dass 60-90% der iv-
Drogengebrauchenden in Haft gebrauchte Spritzen benutzen.
So ist es kein Wunder, dass die Prävalenz von HIV bei
inhaftierten Personen in Schweizer Gefängnissen zwischen 1% und
10% liegt und damit wesentlich höher ist als in der
Allgemeinbevölkerung (0,3%).14

Auch Hepatitis C ist im Gefängnis häufiger als in der
Allgemeinbevölkerung und betrifft weltweit zwischen 7 und 40% der

Inhaftierten, je nach Anteil von intravenös Drogen Konsumierenden

in einer Anstalt.15

Schadensminderung im Gefängnis
Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und

Verbrechensbekämpfung UNODC hat in einem Kurzdossier die
wichtigsten Schadensminderung-Interventionen in geschlossenen
Einrichtungen zusammengestellt:17

- Information, Schulung und Kommunikation
- HIV-Testung und Beratung
- Behandlung, Pflege und Unterstützung
- Prävention, Diagnose und Behandlung von Tuberkulose

- Prävention der Mutter-Kind-Übertragung von HIV

- Kondom-Abgabeprogramme
- Prävention und Behandlung von sexuell übertragbaren

Krankheiten

- Prävention von sexueller Gewalt

- Behandlung von Drogenabhängigkeit
- Abgabeprogramme für Nadeln und Spritzen
- Impfung, Diagnose und Behandlung von viraler

Hepatitis
- Postexpositionsprophylaxe
- Prävention von Übertragungen bei medizinischen oder

zahnmedizinischen Massnahmen
Prävention von Übertragungen bei Tätowierung, Piercing
oder anderen Formen der Hautdurchdringung

- Schutz des Personals vor berufsbedingten Gefahren

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Stöver und Zurhold
bietet ebenfalls einen guten Überblick über Risikominderungs-
Interventionen.18

Im Folgenden wird näher auf die Opiatsubstitution sowie den

Spritzentausch im Gefängnis eingegangen.

..•& /•-£" c<> cp/ys^w/s/yv'''// * * // /
Abb. l: Gesundheitsprobleme der Inhaftierten im Genfer Gefängnis
Champ-Dollon (in %).6

Opiatsubstitution in Haft
Eine Opiat-Substitutions-Therapie (OST) sollte in jedem

Gefängnis angeboten werden. Es ist wichtig, dieses Programm
für alle opiatabhängigen Inhaftierten zugänglich zu machen
und keine administrativen Hürden aufzubauen. Dies gilt
insbesondere auch für opiatabhängige Personen ohne geregelten
Aufenthaltsstatus, die vorher noch nicht in einem Programm
waren.
OST ist eine effiziente Präventions-Massnahme, da sie erwie-
senermassen:

- das Überleben der Opiatabhängigen verbessert

- die Abstinenz oder einen stabilen Konsum fördert
- die Ausbreitung von Infektionskrankheiten (HIV,

Hepatitis C) reduziert
- kriminelle Aktivität vermindert

- Kosten senkt

- die Anzahl Notfallaufnahmen und Hospitalisationen
senkt.19

Im Untersuchungsgefängnis Champ-Dollon werden alle
opiatabhängigen Personen substituiert, sofern sie es wünschen;
dies unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und davon, ob
sie in einem externen OST-Programmintegriert sind oder nicht.
Dieser niederschwellige Zugang zu OST ist sehr wichtig, da
viele opiatabhängige Drogengebrauchende keinen regulären
Aufenthaltsstatus haben und meist aus diesem Grunde nicht
in OST-Programme integriert waren. In Genf wird zu 95% mit

I Substanz AUgemeinbevölkerung Gefängnis
Alkohol 4-7% 20%

Tabak 27% 61%

Benzodiazepine 1.3-2.1% 22%

Heroin < 1% 12%

Kokain < 1% 20%

Cannabis 9-31% je nach Alter 28%

Tab. l: Prävalenz von Alkohol- und Drogenabhängigkeit in der
Allgemeinbevölkerung und in Haft.16
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Methadon substituiert, Buprenorphin ist möglich, wird aber
aus praktischen Gründen für Personen reserviert, die schon vor
der Haft damit substituiert wurden.20
Zur wirkungsvollen Umsetzung von OST in Haft braucht es:

- einen klaren rechtlichen Rahmen

- ein möglichst niederschwelliges Angebot
- Ausbildungs-Programme für Mitarbeitende

der Gesundheitsdienste im Gefängnis sowie
interdisziplinäres Teamwork zur Sicherung der
Behandlungskontinui tät

Behandlungsäquivalenz (gleicher Zugang zu Opiatsubstitution
ausserhalb und innerhalb Haft) ist ein wichtiges Ziel, mit

dem auch die Qualität der medizinischen Behandlung gewährleistet

und die Behandlungskontinuität ermöglicht wird, was
letztlich der Gesundheit der gesamten Bevölkerung dient.

Schadensminderung und Spritzentausch
Ziel der Schadensminderung ist es, die negativen Auswirkungen

des Konsums für die Drogenkonsumierenden und die
Gesellschaft zu verringern. Obwohl Spritzentauschprogramme
in allen Gefängnissen stattfinden sollten, werden solche nur
in Ii von 109 Anstalten angeboten. Dies liegt vor allem an der
kantonalen Zuständigkeit und Organisation des Gesundheitswesens

und des Strafvollzugs. Trotz starker wissenschaftlicher
Evidenz, die für Spritzentauschprogramme in Haft spricht,
wehren sich die meisten Kantone gegen deren Einführung,
oftmals ohne Angabe von Gründen. Genf ist der einzige Kanton,
in dem Spritzentauschprogramme in allen Haftanstalten
umgesetzt sind. Hilfreich zur Durchsetzung solcher Programme
war eine Stellungnahme der Genfer Regierung, die äooo die
Rahmenbedingungen der medizinischen Praxis in den Genfer
Haftanstalten detailliert regelte. In dem Text werden nicht
nur die obengenannten fundamentalen Prinzipien der
medizinischen Praxis in Haftanstalten dargelegt, sondern auch ganz
konkrete Präventionsmassnahmen wie z.B. der Spritzentausch
erwähnt.

Bei Drogenkonsum im Gefängnis haben Inhaftierte in Genf
seit 1996 die Möglichkeit, einen Einmal-Injektionssatz, die
sogenannte «Flash-box», zu erhalten. Es handelt sich dabei um
ein Präventionsset mit je zwei sterilen i-ml-Spritzen mit Filter,
sterilen Nadeln (verfügbar in zwei verschiedenen Grössen),
alkoholgetränkten Desinfektionstupfern, trockenen Tupfern,
Ampullen mit 1,5 ml NaCl 0,9 % und Tütchen Askorbinsäure
0,5 g. Zusätzlich wird seit 2011 noch eine Aluminiumwanne
beigefügt.

In Champ-Dollon hat die medizinische Abteilung zusammen

mit Suchtfachpersonen ein Spritzentauschprotokoll
erarbeitet, das von der Gefängnisdirektion gutgeheissen wurde.
Dieses Protokoll sieht vor, dass vor der Erstausgabe in den
Räumen des medizinischen Dienstes ein persönliches
Gespräch zwischen dem beantragenden Inhaftierten und einem
Mitglied des Krankenpflegeteams stattfindet, bevor das
Injektionsmaterial, aus Sicherheitsgründen, an deT Tür der Zelle
übergeben wird. Inhaftierte werden bestraft, falls ihnen Konsum

von Drogen bewiesen wird, oder wenn bei ihnen Spritzen
gefunden werden, die sich weder in der «Flash-box» noch in
den Spritzentauschröhrchen befinden.

Abbildung 2 illustriert die Teilnahme am Spritzentausch-
programm im Gefängnis Champ-Dollon in Genf. Die zum Teil
starken Variationen erklären sich durch die geringe Anzahl
der Häftlinge, die am Spritzentauschprogramm teilnehmen
(zwischen 24 und 53 Teilnahmen von insgesamt 2000-3000
Inhaftierungen pro ]ahr). Individuelle Praktiken, z. B. häufige

I Anzahl abgegebene spritzen Anzahl zurückgegebene spritzen H Anzahl Teilnehmer

400

431

350

300

37

22 324

250

200

19

57 63

287

268

150

191
1

168
30

125

1 5g 1 58

136

2

125

1 79

100

50

0

53

1
32

1
33

1

98

24

1
27

1
36

J
43

1
41

1
37

1
31

J
2001 2 D02 003 2004 2005 006 009 2012

Abb. 2: Spritzentauschprogramm im Gefängnis Champ-Dollon in Genf:
Anzahl der ausgegebenen bzw. zurückerhaltenen Spritzen und
Anzahl der Teilnehmenden pro Jahr.21

Injektionen und Spritzentausch, beeinflussen somit stark die
G esamt-Jahresstatisti k.

Spritzentauschprogramme werden in der internationalen
Literatur durchweg positiv evaluiert.22 Das Genfer Programm
stimmt mit den Evaluierungen überein und zeigt insbesondere,

dass seit Einführung keine Spritzen mehr gefunden werden,
die sich ausserhalb der legalen Behältnisse befanden. Auch
betonen vor allem ]ustiz-Vollzugsbeamte, dass ihre Sicherheit
seit Beginn der Massnahme erhöht sei und sie seither keine
Angst vor Spritzen haben, die früher regelmässig bei
Zelldurchsuchungen gefunden wurden und ein hohes Verletzungsrisiko
darstellten.23

Fazit
Angesichts der starken Evidenz für Risikoverhalten beim

Drogenkonsum in Gefängnissen einerseits und für positive
Auswirkungen von schadensmindernden Massnahmen
anderseits ist es erstaunlich, dass effiziente Präventionsprogramme,

wie z.B. niederschwellige Substitutionstherapien
oder Spritzentauschprogramme nicht in allen Gefängnissen
verfügbar sind. Dies ist vor allem unverständlich, da diese
Programme höchst kosteneffizient sind und in Zeiten wirtschaftlicher

Krisen besonders berücksichtigt werden sollten.
Staatliche Autoritäten machen sich schuldig an der Verbreitung

von Infektionskrankheiten, wenn diese Programme im
Gefängnis nicht genauso eingesetzt werden wie ausserhalb.»
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